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Lübeck, 04.03.2024

Anfrage 

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

AM Carl Howe, Anfrage zur Bezahlung der Arbeiter bei dem Verle-
gen von Glasfaserkabeln durch die Firma Quick City
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

04.03.2024 Bauausschuss Öffentlich

Anfrage:

Ist der Hansestadt Lübeck bekannt, ob die Arbeiter, die für das Unternehmen Quick City in 
den Lübecker Quartieren die Glasfaserkabel verlegen, nach den Vorgaben des Tariftreue - 
und Vergabegesetzes SH bezahlt werden, bzw. mindestens den Mindestlohn erhalten oder – 
für den Fall, dass es sich um Leiharbeiter/ Arbeiter eines Subunternehmers handelt, diese 
mit Angestellten des Unternehmens Quick City bei vergleichbarer Tätigkeit auf gleichem 
Lohnniveau liegen?

Wie wird sichergestellt, dass der Arbeitsschutz hinsichtlich Lärmschutz, Pausen und Arbeits-
zeiten eingehalten wird?

Wie wird sichergestellt, dass in Bereichen, wo die Grabungsarbeiten nah an Bäumen/ Baum-
reihen erfolgen, Baumwurzeln nicht beschädigt werden?

Begründung:

Anlagen:
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